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Nr. 62  Dekret zur Änderung der Dienstvertragsordnung des Bistums Görlitz  
 

Beschluss der Regional-KODA Nord-Ost vom 29.5.2008 
 
In der Sitzung am 29.05.08 in Magdeburg hat die Regional-KODA Nord-Ost folgendes be-
schlossen: 
 

1. Die Vergütungsgruppen 4a und 4b DVO werden mit Wirkung zum 01.01.2009, dem 
Zeitpunkt der erwarteten Übernahme des TVöD, um 3 %-Punkte auf 97 % des Bemes-
sungssatzes West angehoben. 

 
2. Die Vergütungsgruppen 4b – 1 DVO werden mit Wirkung zum 01.01.2010 gemäß Be-

schluss vom 05.06.2003 auf 100 % des Bemessungssatzes West angehoben. 
 
Der vorstehend genannte Beschluss wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
 
Görlitz, den 9. September 2008 
Az: 765/2008 
      L.S. 
        gez. Dr. Konrad Zdarsa 
            Bischof 
 
 
 
Nr. 63 Einrichtung einer Beschwerdestelle entsprechend den Erfordernissen des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
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Mit Wirkung vom 1. Mai 2008 wird im Hinblick auf §§ 12 und 13 Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) für die Beschäftigten des Bistums Görlitz und der Kirchengemeinden 
folgende Beschwerdestelle eingerichtet: 

Bischöfliches Ordinariat Görlitz 
Personalabteilung 
Herr Ordinariatsrat Joachim Baensch 
Carl-von-Ossietzky-Straße 41/43 
02826 Görlitz 
Tel.: 03581/47 82 26 

Beschäftigte, die sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitge-
ber, vom Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen Ihrer Rasse oder ethnischen 
Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, des Geschlechts, einer Behinderung 
oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen, haben das Recht, sich bei vorstehender Stelle 
zu beschweren. 
Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der Prüfung den Betroffenen mitzuteilen. 
 
Görlitz, den 17. April 2008 
Az: 39/2008 
      L.S. 
                gez.: Zomack 
                    Generalvikar 
 
 
Nr. 64  Diakonatsweihe 
 
Am Samstag, dem 27. September 2008 wurde der Priesterkandidat Dipl. Theol. Markus 
Kurzweil aus Cottbus, Propstei St. Maria Friedenskönigin, in der Pfarrkirche Heilige Familie 
in Hoyerswerda durch Bischof Dr. Konrad Zdarsa zum Diakon geweiht. 
 
 
Nr. 65  Personalia 
 
Herr Kaplan Daniel Laske, Wittichenau, wurde mit Wirkung vom 01. September 2008 zum 
Regionaljugendseelsorger in der Region Wittichenau ernannt. 
 
 
Nr. 66  Weihnachtsbrief des Bischofs 
 
Für den jährlichen Weihnachtsbrief des Bischofs an die alten und kranken Gemeindemitglie-
der wird um die Bestellung der erforderlichen Exemplare bis zum 17. November 2008 an das 
Sekretariat des Bischofs gebeten. (E-Mail: sek.bischof@bistum-goerlitz.de) 
 
 
Nr. 67  Haushaltspläne 2009 
 
Die Haushaltspläne der Kirchkasse, der Kindertagesstätten und der sonstigen Einrichtungen 
für das Jahr 2009 sind bis zum 15. Dezember 2008 beim Bischöflichen Ordinariat in zweifa-
cher Ausfertigung einzureichen. 
Die Formulare für die Aufstellung der Haushaltspläne gehen den Pfarreien in den Tagen der 
Pastoralkonferenz zu. 
 
 
Nr. 68  Lohnsteuerkarten 2009 
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Die Lohnsteuerkarten für das Jahr 2009 werden zurzeit durch die Gemeindebehörden zuge-
stellt. Nach Überprüfung der Eintragungen (Steuerklasse, Kinder, Freibeträge) wird um bald-
mögliche Übersendung der Lohnsteuerkarten an die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle des 
Bischöflichen Ordinariates gebeten. Die rechtzeitige Einsendung liegt im eigenen Interesse, 
da durch schuldhafte Nichtvorlage Nachteile entstehen. 
Vorstehende Hinweise gelten für alle Personen, die Ihre Bezüge durch das Bischöfliche Ordi-
nariat erhalten. 
 
 
Nr. 69  Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer am 09.11.2008 
 
Laut Beschluss der DBK vom April 1992 (Prot. Nr. 5) sollen für die Zwecke der kirchlichen 
Statistik Deutschlands die Gottesdienstteilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag im Novem-
ber (09.11.2008) gezählt werden. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. 
Messen (einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher der 
Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden.  
Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z.B. Wall-
fahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende). 
 
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der kirchlichen Statis-
tik für das Jahr 2008 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag im No-
vember“ (Pos. 3) einzutragen. 
 
Nr. 70  Priesterjubiläen im Jahr 2009  
 
Auch für das Jahr 2009 ist geplant, im Amtsblatt des Bistums Görlitz die Jubiläen der Priester 
zu veröffentlichen. Sollte dies von einem für sich nicht gewünscht werden, ist dies bis zum 
15. November 2008 schriftlich dem Bischöflichen Ordinariat mitzuteilen. 
 
Nr. 71  Unio apostolica 
 
Der Gemeinschaftstag der Unio apostolica findet am 19. November 2008 im St. Johannes-
Haus in Cottbus statt; Beginn um 10.00 Uhr mit dem Gebet der Terz und einem geistlichen 
Wort. 
 
Nr. 72  Direktorium 2009  
 
Zur Bestellung des Liturgischen Direktoriums 2009 ist im Direktorium 2008 ein Bestellcou-
pon vorhanden, der ausgefüllt direkt an den St. Benno-Verlag zurückzusenden ist. Ggf. kann 
beiliegender Bestellschein benutzt werden. 
 
 
Zomack  
Generalvikar 


